
 
 

 

        Elmshausen, den 25.09.20 

Liebe Eltern, 
 
ich möchte Sie heute über eine Änderung in der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-
Virus informieren.  Seit dem 19.09.2020 gilt die untenstehende aktuelle Fassung des § 3 Abs. 
2 und 4 Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus. 

Folgender Auszug ist für uns hier relevant:  

Schülerinnen und Schüler dürfen danach den Präsenzunterricht und andere reguläre 
Veranstaltungen an Schulen nicht besuchen, wenn sie oder die Angehörigen des gleichen 
Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten 
(nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, aufweisen.  

Auch wenn eine Person des gleichen Hausstands sich in einer vom Gesundheitsamt 
angeordneten Quarantäne befindet, dürfen die Kinder den Unterricht nicht besuchen.   

Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. 

Ich bitte Sie daher, uns zu melden, sollte Ihr Kind aufgrund der Erkrankung eines 
Familienmitglieds des gleichen Hausstands den Unterricht nicht besuchen dürfen.  

Sollte Ihr Kind selbst auf das Corona-Virus getestet werden, bitte ich Sie, uns auch das zu 
melden, da hier eine Meldepflicht besteht. Ihr Kind darf den Unterricht dann erst wieder 
besuchen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Bitte legen Sie uns dann auch das 
Testergebnis schriftlich vor.  

 

Außerdem möchte ich Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die Liste der 
Risikogebiete aktualisiert und erweitert wurde. Sollten Sie in den Herbstferien einen Urlaub 
im Ausland planen, informieren Sie sich bitte auf der Seite des Robert-Koch-Instituts über die 
aktuellen Risikogebiete und beachten Sie, dass sich nach dem Aufenthalt in einem 
Risikogebiet eine mindestens fünftägige Quarantäne anschließt.  

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie einen Urlaub in einem Risikogebiet planen und eine 
anschließende Quarantäne in die Schulzeit fallen wird.  

 

Um in den Klassenräumen für ausreichend frische Luft zu sorgen, werden wir in 
regelmäßigen Abständen eine Stoßlüftung durchführen. Da es dadurch oder auch nach dem 
Lüften in der Pause doch recht kühl werden kann, bitte ich Sie, Ihren Kindern eine 
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Fleecejacke o.ä. mitzugeben, die sie dann kurz überziehen können und die auch im 
Klassenzimmer über dem Stuhl hängen bleiben kann.  

Bitte denken Sie auch täglich an eine frische Maske, auch eine zweite Maske zum Wechseln 
kann sinnvoll sein.  

 

Ich möchte mich an dieser bei Stelle bei Ihnen und allen Kindern der Grundschule 
Elmshausen für den verantwortungsvollen Umgang mit den getroffenen Maßnahmen und 
Ihr Verständnis für die für uns alle nicht einfache Situation bedanken.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schon jetzt schöne Herbstferien mit viel Erholung und 
weiterhin gute Gesundheit! 

 
  

Herzliche Grüße 

 

Claudia Sudheimer 

Rektorin 


